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GESETZLICHE
GRUNDLAGEN

Grundgesetz Art. 1 und 2 (in Auszügen)
„Die Würde des Menschen ist unantast-
bar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlicher Gewalt. Jeder 
hat das Recht auf freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit soweit er nicht die Rechte 
der anderen verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrt-
heit. Die Freiheit der Person ist unverletz-
lich.“

Im bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) heißt 
es in § 1631:
„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie 
Erziehung. Körperliche Bestrafung, see-
lische Verletzungen und andere entwür-
digende Maßnahmen sind unzulässig.“ 
– dies gilt sowohl innerhalb der Familie, 
dem persönlichen Umfeld und selbstver-
ständlich auch für die Arbeit in der Kin-
dertageseinrichtung

Die UN Kinderechtskonvention ist ein 
Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des und verpflichtet die Vertragsstaaten 
Maßnahmen zu ergreifen, die Kinder vor 
allen Formen von Gewalt schützen: Dies 
beinhaltet nicht nur Formen körperlicher, 
sondern auch seelischer Gewalt, Ausbeu-
tung, Verwahrlosung, Vernachlässigung 
und des sexuellen Missbrauchs. Die Ver-
tragsstaaten sichern dem Kind das Recht 
zu, in allen, das Kind berührenden Ange-
legenheiten, seine Meinung frei äußern 
zu dürfen und berücksichtigen die Mei-
nung des Kindes angemessen und ent-
sprechend seines Alters und seiner Reife.

Grundlagen des präventiven Kinderschutzkonzeptes ergeben sich aus folgenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen

Nach § 45 des Sozialgesetzbuches VIII 
(SGB) ist die Betriebserlaubnis Voraus-
setzung für den Betrieb einer Einrich-
tung und für die Förderung nach dem 
Bayerischen Kinderbildungs- und Be-
treuungsgesetz (BayKiBiG). Die Erlaubnis 
ist gemäß Absatz (2) zu erteilen, wenn 
das Wohl der Kinder in der Einrichtung 
gewährleistet ist. 

In § 47, § 72a sowie §§ 63-65 des SGB 
VIII ist der Schutzauftrag bei Kindes-
wohlgefährdung für Träger von Kinder-
tageseinrichtungen geregelt.

Im § 9b des BayKiBiG werden zur Siche-
rung der Rechte von Kindern, Qualitäts-
standards bezogen auf Beschwerde- und 
Beteiligungsmanagement und jegliche 
Formen  von Gewalt und Grenzverlet-
zungen (verbal/ nonverbal/psychisch/ 
sexualisiert) beschrieben.

Vor Ort haben die Träger die grund-
sätzliche Verantwortung, dass Präven-
tionsmaßnahmen nachhaltig umgesetzt 
werden. Wesentlich sind dabei geklärte 
Verfahren und Zuständigkeiten bei Inter-
ventionen in Verdachtsfällen.

Datenschutz – der Schutz persönlicher 
Daten ist ein wichtiger Bestandteil des 
Persönlichkeitsschutzes und unabding-
bar für eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zwischen Eltern und Kindertages-
einrichtung.
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Jedes Kind hat ein Recht auf Schutz vor Ge-
walt und anderen Gefährdungen für sein 
Wohl. Aus den Rechten der Kinder folgt 
eine Schutzpflicht all derer, die Verantwor-
tung für Kinder tragen. Dies gilt einerseits 
für die Eltern und Personensorgeberech-
tigten, andererseits für Kindertageseinrich-
tungen.
   
In unserer Kindertagesstätte „Schmut-
terzwerge“ sollen sich alle Jungen und 
Mädchen frei, wohl und geborgen füh-
len. Das Wohl der Kinder steht für uns an 
oberster Stelle. Wir achten die Rechte aller 
Kinder und schützen sie vor jeglicher Art 
von Grenzverletzung. Wir bieten einen si-
cheren Ort zum Spielen und Lernen und 
ermutigen die Kinder sich mit ihrer Mei-
nung an der Gestaltung des Kitalebens zu 
beteiligen.

Die Würde des Kindes  
ist unantastbar.

Wir haben den Schutzauftrag und den An-
spruch, die uns anvertrauten Kinder vor 
Vernachlässigung, Gewalt und Übergriffen 
zu schützen. Gelebter Kinderschutz setzt 
für uns eine Kultur der Achtsamkeit voraus. 
Diese besteht aus gemeinsamen Überzeu-
gungen, Werten und Regeln. Hinsehen und 
nicht wegschauen, handlungsfähig sein 
und Zivilcourage zeigen und fördern.

Eine Kultur der Achtsamkeit wird in unse-
rer Einrichtung gelebt indem,

• unsere pädagogischen Fachkräfte die 
Haltung tragen, achtsam miteinander 
umzugehen, aufmerksam hinzusehen 
und sich mit dem eigenen und dem 
Verhalten anderer auseinanderzuset-
zen.

WARUM EIN
SCHUTZKONZEPT?

• Diese Haltung drückt sich auch in 
einer respektvollen und wertschät-
zenden Sprache aus.

• Jeder Mitarbeiter einen sensiblen 
Umgang mit den Grenzen anderer, 
aber auch mit den eigenen durch 
regelmäßige Selbstreflexion über-
prüft.

Den Schutz und die Stärkung der Per-
sönlichkeit der Kinder verstehen wir 
als Selbstverständlichkeit unseres Er-
ziehungs-, Bildungs- und Betreuungs-
auftrages. Wir tragen dazu bei, Gewalt 
gegen Kinder und andere Formen der 
Gefährdung in Institutionen immer 
weiter zurückzudrängen.

Im Folgenden erfahren Sie mit welchen 
Bausteinen wir arbeiten, wie wir vor-
gehen und wie wir in unserer Kita den 
Schutz für alle Kinder sicherstellen.
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PRÄVENTION ALS
ERZIEHUNGSHALTUNG 

Bei der Erstellung unseres Schutzkon-
zeptes wurde uns bewusst, dass wir uns 
vor dem Definieren der Schutzmaßnah-
men für die Kinder, vorab damit ausein-
andersetzen müssen, 

welche Grundbedürfnisse für das 
Wohl des Kindes maßgeblich sind: 
(vgl. Brazelton und Greenspan)

• Das Bedürfnis nach beständigen, lie-
bevollen Beziehungen

• Das Bedürfnis nach körperlicher Un-
versehrtheit, Sicherheit und Regulati-
on

• Das Bedürfnis nach individuellen Er-
fahrungen

• Das Bedürfnis nach entwicklungsbe-
dingten Erfahrungen

• Das Bedürfnis nach Grenzen und 
Strukturen

• Das Bedürfnis nach, stabilen, unter-
stützenden Gemeinschaften und kul-
tureller Kontinuität

• Das Bedürfnis nach einer sicheren 
Zukunft 

und wo in unserem Umfeld Risiken 
und Gefahren möglich sind. 

Hierbei geht es zunächst um das Er-
kennen der verschiedenen Formen von 
Macht und Gewalt 
• offen und sofort erkennbar
• versteckt und geheim
• seelische Verletzung wie Beschä-

mung, Entwürdigung und Demüti-
gung, anschreien

• körperliche Bestrafungen
• sexualisierte Gewalt
• mangelnde Versorgung
• Vernachlässigung der Aufsichts-

pflicht

„Wo fangen für uns Grenzverletzungen 
oder Gewalt an?

Grenzverletzungen sind Handlungen, die 
unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit 
liegen. Sie beschreiben im Umgang mit 
Schutzbefohlenen ein unangemessenes 
Verhalten des Erwachsenen dem Kind ge-
genüber.

Zum Beispiel
• das unangekündigte Naseputzen bzw. 

Mund abwischen
• Kind ungefragt auf den Schoß nehmen 

oder Tragen, obwohl das Kind dies nicht 
möchte

• das unangekündigte Betreten der Toi-
lette 

• Kinder mit Worten, Mimik/ Gestik oder 
Taten demütigen oder erniedrigen.

• Verwendung von Kosenamen, Vernied-
lichung des Namens

„Wo gibt es in unserer alltäglichen Ar-
beit bzw. in den Organisationsstruk-
turen Risiken und Schwachstellen, die 
eine Ausübung von Gewalt ermöglichen 
oder sogar begünstigen könnten?

Einschätzung des Risikos, der Umstände, 
in denen Kinder im Rahmen unserer päda-
gogischen Arbeit (sexueller) Gewalt ausge-
setzt sein könnten:

1. Welche erwachsenen Personen kom-
men mit unseren Kitakindern in Kon-
takt? 
 
Pädagogisches Personal, Träger, Thera-
peuten der Frühförderstelle, Praktikan-
ten, Kursleiter Selbstbehauptungskurs, 
Eltern, Hausmeister, Reinigungskräfte, 
Lieferanten, Ehrenamtliche
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2. In welchen Situationen könnten Kin-
der (sexualisierter) Gewalt ausgesetzt 
sein: 
 
Bei Angeboten mit einzelnen Kindern, 
Umkleidesituationen, beim Wickeln, 
Aufenthalt von Erwachsenen in der 
Kindertoilette, in Ausruhzeiten im Ru-
heraum, „Kuscheleinheiten“ 
 
Kinder untereinander in Spielsituatio-
nen (z.B. „Doktorspiele“)

Prävention betrifft, aus unserer Sicht, alle 
Bereiche der Gesellschaft, in denen Kinder 
ein Verhältnis besonderen Vertrauens zu 
Erwachsenen haben und zugleich von ih-
nen abhängig sind. Dies erfordert eine Pä-
dagogik, die der Stärkung der Persönlich-
keit jedes einzelnen Kindes verpflichtet ist.

Die Umsetzung unseres Schutzkonzeptes 
erfolgt durch die Haltung des Trägers, der 
Kitaleitung sowie aller Mitarbeiter und ist 
geprägt durch unser Bild vom Kind (siehe 
Konzeption) 

Grundvoraussetzung ist die Offenheit und 
das Interesse gegenüber den Bedürfnis-
sen und Belangen der uns anvertrauten 
Kinder, sowie die Aufmerksamkeit, Ach-
tung und Wertschätzung im täglichen Mit-
einander. Dies wird von uns durch Fach-
wissen und Feedbackkultur getragen.

Unsere gemeinsamen Überzeugungen, 
gelebte Werte und klar definierte Regeln: 

• Wir sehen bewusst hin - statt wegzu-
schauen.

• Wir erstellen uns klare Strukturen und 
Handlungsleitfäden um in kritischen 
Situationen kompetent handlungsfä-
hig zu sein. 

• Wir ermutigen Kinder, dass sie sich 
trauen selbst zu handeln.

• Unsere Haltung im Team besteht da-
raus, achtsam miteinander umzuge-
hen, gegenseitig Rückmeldungen zu 

geben und sich mit dem eigenen und 
dem Verhalten anderer auseinander-
zusetzen.

• Unsere Sprache ist von Respekt und 
Wertschätzung geprägt.

Verantwortung für 
Träger und Leitung

Träger und Kitaleitung tragen die Verant-
wortung für die Erstellung dieses Schutz-
konzeptes. Organisatorische und struk-
turelle Rahmenbedingungen werden 
gemeinsam mit dem Kitateam erarbeitet 
und aktualisiert. Dadurch erfolgt eine 
kontinuierlich reflektierte Umsetzung im 
pädagogischen Alltag.

Gutes Personalmanagement ist dabei 
unverzichtbar. Dieses wird gewährleistet 
durch 
• eine besondere Aufmerksamkeit bei 

Einstellungsgesprächen sowie Pro-
bearbeitstagen und der letztendli-
chen Personalauswahl

• Regelmäßige Mitarbeitergespräche 
• Klare Dienstvereinbarungen (siehe 

Verhaltenskodex)
• Teamentwicklungstage in denen ge-

meinsam Handlungsrichtlinien über-
dacht werden

Unser Team nimmt am Angebot des 
Landratsamtes Augsburg PQB ( Päda-
gogische Qualitätsbegleitung) teil. Wir 
reflektieren regelmäßig unsere pädago-
gische Arbeit mit Hilfe eines erstellten 
Qualitätskompasses und entwickeln uns 
so ständig weiter.

„Welche Regeln und Handlungsstruk-
turen stellen wir uns für ein sicheres 
Umfeld für die Kinder auf?

Gemeinsam begibt sich das Team auf 
Spurensuche und wirft einen wachsa-
men Blick in die eigene Einrichtung mit 
dem Ziel  kritische Punkte zu erkennen 
und zu verbessern.
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SCHUTZVEREINBARUNG
IN UNSERER KITA

1. 
Personalmanagement

1.1 Für Bewerber und  
Neueinstellungen
In unseren Stellenausschreibungen wei-
sen wir bereits auf unser Schutzkonzept 
als Grundlage unserer pädagogischen 
Arbeit hin. In Vorstellungsgesprächen 
wird der Inhalt des Schutzkonzeptes und 
die Verbindlichkeit thematisiert.

Bereits im Einstellungsverfahren wer-
den Mitarbeiter auf ihre persönliche Eig-
nung hin überprüft. Im Vorstellungsge-
spräch werden der Umgang mit Macht 
und Gewalt, mit Nähe und Distanz, mit 
dem Umgang mit Fehlern und den Be-
teiligungsformen von Eltern und Kinder 
thematisiert.

Einstellungsvoraussetzung
• ist die Vorlage eines erweiterten poli-

zeilichen Führungszeugnisses (muss 
alle fünf Jahre erneuert werden)

• jeder unserer Mitarbeiter unter-
schreibt eine Selbstverpflichtungser-
klärung und einen Verhaltenskodex. 
(siehe Anhang) In diesem werden 
unsere Regeln für einen gewaltfrei-
en, Grenzen achtenden und respekt-
vollen Umgang der pädagogischen 
Fachkräfte festgelegt.

Bei Dienstantritt werden die Mitarbeiter 
bzgl. Schutzkonzept unterwiesen.

1.2 Mitarbeiter
Neue Mitarbeiter werden umgehend in 
die Einrichtungskonzeption eingearbei-
tet. Das Kinderschutzkonzept ist dabei 
fester, verbindlicher Bestandteil des Ein-
arbeitungsprozesses.

Regelmäßig finden Mitarbeitergesprä-
che in Teamsitzungen oder einzeln nach 
Bedarf mit der Leitung oder dem Träger 
statt. Im Rahmen des Mitarbeiterjahres-
gespräches wird der Umgang mit dem 
Schutzkonzept thematisiert. Ergänzende 
Kräfte wie das hauswirtschaftliche Per-
sonal, die Reinigungskräfte und Haus-
meister werden ebenso im Schutzkon-
zept unterwiesen.

1.3 Für Externe
Ehrenamtliche, HospitantInnen und 
Praktikanten werden durchgängig vom 
hauptamtlichen Personal begleitet und 
angeleitet.

2.
Für unseren pädagogischen Alltag

2.1
Professionelle Beziehungsgestaltung 
– Nähe und Distanz

Wir bieten den Kindern emotionale und 
körperliche Zuwendung an, wenn das 
Kind das Bedürfnis dazu hat (z.B. beim 
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Trösten). Das Kind entscheidet selbst, ob 
und von wem es das Angebot annimmt.
• Körperliche Kontaktaufnahme (z.B. 

auf den Schoß/ in den Arm nehmen) 
geht immer vom Kind aus. Wir bieten 
uns immer zunächst verbal an (z.B. 
„soll ich dich in den Arm nehmen?“)

• Wir achten auf eine professionelle Ge-
staltung von Nähe und Distanz. 

• Beim Wickeln, Aus- und Umziehen 
oder bei der Unterstützung beim To-
ilettengang entscheidet das Kind, 
wenn möglich, wer es dabei begleitet.

• Wir zeigen Kindern auch deutlich un-
sere Grenzen bei distanzlosem Ver-
halten und wahren Intimbereiche z.B. 
Kindern möchten uns zum Abschied 
küssen, schauen oder greifen in den 
Ausschnitt. 

• Küssen der Kinder ist eine deutliche 
Grenzüberschreitung der professio-
nellen Beziehung

• Wir bestärken die Kinder ihre kör-
perlichen und emotionalen Grenzen 
klar zu kommunizieren (wir üben das 
„Nein“- Sagen) und die Grenzen ande-
rer zu akzeptieren.

• Distanzlose Kinder (die sich z. B. auch 
zu fremden, weniger bekannten Per-
sonen auf den Schoß setzen) nehmen 
wir aufmerksam in den Blick und be-
sprechen klare Grenzen.

• Wir vermitteln den Kindern ein ange-
messenes Verhältnis von Nähe und 
Distanz und klären sie über ihr Recht 
auf, über ihren „Schutzkreis“ selbst zu 
bestimmen.

2.2 
Eingewöhnung und Übergänge/
Konfliktsituationen

Besonders die Eingewöhnung (erste Tren-

nung von den Eltern), Übergänge oder 
die Bewältigung von Konflikten sind für 
viele Kinder eine große emotionale Her-
ausforderung. Oftmals ist notwendig die 
Kinder in den Arm zu nehmen um sie zu 
beruhigen.

In vereinzelten Situationen z. B. bei Kon-
flikten sowie Fremd- und Eigengefähr-
dung kann es notwendig sein, ein Kind 
körperlich zu begrenzen (z. B. durch fest-
halten) um sich selbst oder andere vor 
Aggression, Unfall oder Flucht zu schüt-
zen.

Absicherung durch das 
Vier-Augen- Prinzip

Konsequenzen müssen immer alters-
entsprechend und für die Kinder nach-
vollziehbar sein. Aus unserer Sicht ist es 
wichtig, die Kinder aus zu stressigen Kon-
flikten herauszunehmen. Das heißt sie 
verlassen die Spielsituation, den Spiel-
ort, den Spielpartner und suchen sich 
zunächst eine andere Beschäftigung. 

Auszeiten bekommen Kinder in offenen 
und einsehbaren Bereichen im ange-
messenen Zeitrahmen.
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In diesen Situationen ist es hilfreich sich 
Hilfe und Unterstützung bei Kollegen zu 
holen, um die Notwendigkeit bezeugen 
zu können.

2.3
Sprache und Wortwahl

• Wir begegnen dem Kind verbal und 
nonverbal in jeder Situation wert-
schätzend.

• Wir achten stets auf einen angemes-
senen Tonfall. Bei uns wird kein Kind 
angeschrien oder mit Worten, durch 
Mimik oder Gestik gedemütigt!

• Wir nennen die Kinder bei ihrem 
Namen und geben ihnen keine ver-
niedlichenden Kosenamen wie z. B. 
Schatzi, Mäuschen usw.

2.4
Räumlichkeiten

2.4.1
Gruppen und Funktionsräume 
sind Erlebnisbereiche, deren Gestaltung 
sich an den Interessen und Bedürfnis-

sen der Kinder orientiert. Die Kinder haben 
die Möglichkeit mit anderen Kindern oder 
Erwachsenen in Kontakt zu treten oder 
aber sich auch in ruhigere Ecken zurück-
zuziehen. Eltern und andere Personen (z. 
B. Hausmeister), die die Einrichtung besu-
chen, dürfen sich in diesen Räumen auf-
halten, vorausgesetzt das Fachpersonal ist 
anwesend.

2.4.2
Ruhebereiche und Nebenräume 
Diese Bereiche nutzen Kinder um sich vom 
„Trubel“ etwas zurückzuziehen und auszu-
ruhen. Eltern und andere Personen haben 
keinen Zutritt zu den Ruhebereichen und 
Kuschelecken. Wenn Kinder dort abgeholt 
werden möchten, müssen die Eltern das 
Personal informieren. 

2.4.3
Toiletten- und Wickelbereich
Das sind geschützte Bereiche, da sich Kin-
der hier komplett oder teilweise ausziehen. 
Der Zutritt ist nur dem Fachpersonal er-
laubt. Sollten in diesem Bereich Reparatur-
arbeiten notwendig sein, ist der Raum für 
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die Kinder für diese Zeit gesperrt und die 
Kinder müssen auf einen anderen Toilet-
tenraum ausweichen.

2.4.4
Notunterkunft für unsere Waldgruppe
Für unsere Waldgruppe ist witterungs-
bedingt ein weiterer räumlicher Sicher-
heitsaspekt zu beachten:
Bei extremen Wetterverhältnissen wie 
Sturmwarnung, Hagel oder bei extremer 
Kälte findet der Kindergartentag für die 
Kinder der Waldameisengruppe nicht im 
Wald, sondern im Bürgersaal Nordendorf 
statt.
Die Eltern werden rechtzeitig am Vortag 
darüber informiert, dass sie ihr Kind am 
nächsten Tag direkt zum Bürgersaal brin-
gen und dort auch wieder abholen sollen.
Nach Wetterberuhigung findet eine Si-
cherheitsbegehung des Waldgrundstü-
ckes durch die CRS grüntechnik GmbH 
statt. Diese entfernen evtl. Sturmschäden 
und geben dann den Wald „als gesichert“ 
frei.

2.5
Pflegesituationen in der Krippe 
und im Kindergarten

Pflegesituationen finden bei uns grund-
sätzlich in geschützten, aber von Mitar-
beitern einsehbaren Räumen statt. Die 
Gestaltung der Räumlichkeiten berück-
sichtigt, dass ein Umziehen oder Wickeln 
von Blicken „Dritter“ geschützt ist.

• Wir halten die Kinder dazu an, sich in 
sichtgeschützten Räumen z. B. im Bad 
umzuziehen. Während der Bring- und 
Abholzeit achten wir darauf, dass die 
Badtür beim Umziehen geschlossen 
ist. 

• Eltern wickeln ihr eigenes Kind nur, 
wenn kein anderes Kind beim Wi-
ckeln oder auf der Toilette ist.

• Morgens, vor dem Eintreten in die 
Gruppe waschen die Kinder ihre 
Hände selbstständig.

• Eltern wurden sensibilisiert das Bad 
der Kinder nicht zu betreten um die 
Intimsphäre aller Kinder zu wahren. 

2.6
Nacktsein in der Kita

• Beim Spielen mit Wasser, Rasier-
schaum und Seife machen unsere 
Krippenkinder am wöchentlichen 
Planschtag wichtige Körper- und Sin-
neserfahrungen. In dieser Zeit sind 
die Kinder in der geschützten Bade-
zone, je nach dem individuellen Wohl-
befinden, nackt oder nur mit Windel 
bekleidet. Das Planschen wird immer 
von zwei Fachkräften begleitet.

• Im Sommer wird im Garten ge-
plantscht, gematscht oder auf der 
Wasserrutsche gerutscht. Bei diesen 
Aktionen sind die Kinder immer mit 
mindestens einem Höschen beklei-
det. 

2.7
Ruhezeit/Schlafsituation

• Jedes Kind hat seinen eigenen Schlaf-
platz 

• die Kinder bleiben während des Ru-
hens angemessen bekleidet.

• Je nach Bedürfnis der Kinder bieten 
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wir zum Einschlafen unsere Nähe an.
• Das heißt wir setzen uns zum Kind 

oder halten seine Hand.
• der Ruheraum wird nicht verschlos-

sen, so dass jederzeit ein Teammit-
glied den Raum betreten kann

2.8
Sexualpädagogischer Konzept

Kinder haben ein Recht auf altersange-
messenes Wissen. Das Wissen um die ei-
gene Körperlichkeit macht Kinder stark, 
sexuelle Grenzverletzungen wahrzuneh-
men, sich zur Wehr zu setzen und sich 
anzuvertrauen.

Mit drei bis vier Jahren interessieren sich 
viele Kinder zunehmend für ihren Kör-
per und den, der anderen. Sie erkunden 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Es 
gehört zur kindlichen Entwicklung, dass 
auch körperliche Erkundung stattfindet. 
Sexuelle Aktivitäten sind Bestandteil ei-
ner gesunden psychischen Entwicklung 
und fördern eine positiv geschlechtliche 
Identität.  

Eine sexualbejahende und körper-
freundliche Erziehung ist uns wichtig 
und stellt uns im Team immer wieder 
vor die wichtige Aufgabe gut hinzuse-
hen, was die Kinder gerade bewegt, sich 
regelmäßig darüber auszutauschen und 
zu reflektieren. Wir schaffen den Kindern 
Rückzugsmöglichkeiten, damit sie ihren 
Erkundungen nachgehen können. Dabei 
brauchen wir klare Regeln zur Orientie-
rung.

Wir sehen es als unsere Aufgabe die 
kindliche Neugier der Kinder aufzuneh-
men und ihnen adäquate Möglichkei-

ten zu schaffen in denen sie sich erfor-
schen können ...

• Fragen zur Sexualität werden von uns 
sachlich und altersgemäß beantwor-
tet. 

• Wir benennen alle Körperteile richtig 
(Popo, Penis, Scheide)

• durch vielfältige Bildungsangebo-
te (Gespräche und Bücher über den 
Körper, Sinneserfahrungen mit Kne-
te, Massagegeschichten, Kinderyoga, 
Igelballmassage, Fühlspiele usw.)

• „Mein Körper gehört mir“ ich darf 
„Nein – ich will das nicht“ sagen – der 
Spielpartner hat das zu akzeptieren.

•  jährlich bieten wir ein professionelle 
Selbstschutzprojekt für unsere Vor-
schulkinder an. 

... aber auch Grenzverletzungen zu er-
kennen, zu stoppen und betroffene so-
wie übergriffige Kinder zu unterstützen.

Wie bei allen Interaktionen unter Kindern 
kann es auch bei Körpererkundungs-
spielen zu Grenzverletzungen kommen. 
Durch Überschwang, Unwissenheit oder 
mangelnde Impulskontrolle kann es pas-
sieren, dass ein Kind die Grenzen eines 
anderen Kindes verletzt. Maßgeblich ist 
immer, ob ein Kind die Handlungen des 
anderen nicht (mehr) möchte. (vgl. „Ist 
das noch ein Doktorspiel?“ PETZE-Institut)

„Doktorspiele“ sind nicht an der Tages-
ordnung, kommen aber immer mal wie-
der im Kitaalltag vor. Folgende Regelun-
gen haben wir für uns getroffen:

• Geschlechtsteile dürfen beguckt – 
aber nicht angefasst werden.

• das Spiel geht nur so lange, wie es für 
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beide Kinder angenehm ist.
• sämtliche Körperöffnungen bleiben 

unberührt – es wird nichts in Mund, 
Nase, Ohren, Popo oder Scheide ein-
geführt. Das ist verboten!

• Hilfe holen ist kein Petzen und wird 
ernst genommen.

Wir greifen ein wenn

• ein Mitspiel erzwungen und unfrei-
willig ist.

• ein erheblicher Altersunterschied 
oder körperliche Überlegenheit vor-
herrschen.

• ein Kind zur Geheimhaltung gezwun-
gen wird.

• ein Kind stark sexualisierte Sprache 
verwendet.

• Kinder sich selbst und andere verlet-
zen.

• es zu einem untypischen „Doktor-
spiel“ wird. (Praktiken der Erwach-
senensexualität nachspielt oder 
darüber spricht.) Abwertende, diskri-
minierende und sexistische Ausdrü-
cke werden nicht toleriert!

2.9
Partizipation

Bei uns sprechen die Kinder mit!

Wir setzen das Recht der Kinder, an der 
Gestaltung ihres Kitaalltages beteiligt zu 
sein aktiv um, indem wir ihnen interes-
siert zuhören, ihre Meinung, Kritik oder 
Vorschläge ernst nehmen und sie bei 
evtl. Maßnahmen begleiten. Dazu wer-
den z. B für Entscheidungen Kinderkon-
ferenzen einberufen. Themen, die die 
Gruppe betreffen werden gemeinsam 
besprochen (z. B. Regeln in der Gruppe).

Auch die Jüngsten in der Krippe äußern 
ihre Meinung und ihr Bedürfnis deut-
lich! Manchmal erfahren wir ein deut-
liches „Nein“ durch trotziges Weinen 
oder Schreien. Selbst wenn die sprach-
lichen Fähigkeiten noch nicht gegeben 
sind, sind wir aufmerksam welche non-
verbalen Signale gesendet werden und 
versuchen das Bedürfnis des Kindes zu 
berücksichtigen.

2.10 
Gesundheitliches Wohl

Voraussetzung für die Bewältigung eines 
Kitatages ist, dass das Kind bei Kräften 
ist. Kranke Kinder gehören nachhause,  
um wieder gesund werden zu können. 
Sollten Kinder während des Tages er-
kranken, müssen sie abgeholt werden.
Bei ansteckenden Erkrankungen muss 
das Kind mindestens 24 Stunden symp-
tomfrei zuhause bleiben.
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Auch für Kinder sind kleine Auszeiten 
wichtig und haben das Recht auf Ferien. 
Diese werden durch unsere Schließtage 
geregelt.

Medikamente dürfen in der Kita nur mit 
ärztlicher schriftlicher Verordnung gege-
ben werden.

3.
Beschwerdemanagement

Als Bestandteil unseres Konzeptes zur 
Rückmelde- und Beteiligungskultur in-
nerhalb unserer Einrichtung haben wir 
unseren Umgang mit Beschwerden ge-
regelt:

3.1
Kinder (siehe Partizipation)

Die Kinder haben jederzeit die Möglich-
keit den Fachkräften mitzuteilen, was 
sie ärgert, bedrückt oder was sie anders 
haben wollen. Beschwerden der Kinder 
werden im Morgenkreis, in Kinderkonfe-
renzen oder in Kleingruppen zeitnah be-
sprochen und es wird gemeinsam nach 
einer Lösung gesucht. Jährlich führen wir 
eine Kinderbefragung durch. Kinder, die 
ihre Anliegen nicht eindeutig kommuni-
zieren können (z. B. Kinder mit Behinde-
rung, Kinder mit einer anderen Erstspra-
che als Deutsch und sehr junge Kinder) 
werden besonders sensibel beobachtet 
und interpretiert.

3.2
Eltern 

Eltern haben jederzeit die Möglichkeit 
durch Tür- und Angelgespräche oder in 

terminierten Entwicklungsgesprächen 
ihre Bedenken und Verbesserungsvor-
schläge sowohl in der Gruppe als auch 
bei der Kitaleitung anzubringen. 

Als zusätzliches Sprachrohr für die Anlie-
gen der Eltern dient unser Elternbeirat.

Jährlich findet eine schriftliche Elternbe-
fragung zur Qualitätsanalyse statt.

3.3
Mitarbeiter

MitarbeiterInnen haben jederzeit die 
Möglichkeit bei der Leitung oder beim 
Trägervertreter ihre Anliegen persönlich 
zu besprechen. Im jährlichen, ausführli-
chen Mitarbeitergespräch wird gemein-
sam die pädagogische Arbeit, die Rah-
menbedingungen reflektiert und nach 
Verbesserungsmöglichkeiten gesucht; 
Zielvereinbarungen werden dokumen-
tiert.

Gegenseitige, offene Rückmeldungen 
und gemeinsames Reflektieren zeichnen 
unser Team aus. Wir gehen respektvoll 
und fehlerfreundlich miteinander um 
und scheuen uns nicht anderen Team-
mitgliedern ehrliche Rückmeldung zu ge-
ben.
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Wenn wir in unserer Kita wichtige An-
haltspunkte beobachten, die auf eine 
mögliche Kindeswohlgefährdung hin-
weisen, nehmen wir direkt eine Gefähr-
dungseinschätzung vor. Wir beschreiben 
Daten, Fakten und dokumentieren ge-
naue Beobachtungen.

Die Erziehungsberechtigten werden in 
die Gefährdungseinschätzung einbe-
zogen, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes nicht in Frage steht.

„Wie sieht unser Notfallplan aus? 

Akute Gefahrensituationen müssen im-
mer sofort beendet werden. Wir bleiben 
ruhig, handeln nicht vorschnell aber kon-
sequent und besonnen. Wir dokumen-
tieren zeitnah. Wir sind keine Ermittler!
Wir gehen immer erst von der Wahrhaf-
tigkeit des Kindes aus. Wir beraten uns 
zunächst gegenseitig und machen eine 
detaillierte Fallbesprechung. Gemein-
sam wird darüber befunden, ob sich die 
Gefährdung für das Kind abwenden lässt 
und was es für Maßnahmen benötigt. 
In vielen Fällen reicht das Beratungsge-
spräch mit den Erziehungsberechtigten.

In akuten Fällen lassen wir uns von un-
serer zuständigen „Insofern erfahrene 
Fachkraft“ (ISEF) der Kinder- und Jugend-
hilfe, über das weitere Vorgehen be-
raten. Der Fall bleibt zunächst solange 
anonym, bis wir eine Gefährdung des 

INTERVENTION BEI
VERDACHT ODER VORLIEGEN

EINER GEFÄHRDUNG

Kindes an Seele, Leib und Leben nicht 
mehr ausschließen können. In diesem 
Fall greifen die Schutzkonzepte nach §8a 
bzw. §47 (siehe Anhang 3 und 4).

Es erfolgt von uns eine Meldung an die 
zuständige Aufsichtbehörde bzw. das Ju-
gendamt.

Intervention bei Verdacht oder Vorliegen von (sexuellem) Missbrauch und/oder 
Gewalt gegen Kinder
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Arbeitsrechtliche Schritte im Vermu-
tungs- und Ereignisfall

In diesem Fall sind immer die Dienstvor-
gesetzten (Kitaleitung Heike Liebl, Trä-
gervertreter Bürgermeister Tobias Kunz 
sowie die Personalverwaltung, Martina 
Kreuzer, zu informieren.
Als Sofortmaßnahme zum Schutz der 
Beteiligten kann eine sofortige Freistel-
lung vom Dienst - bis zur Klärung des 
Sachverhalts - notwendig sein.

Nachhaltige Aufarbeitung

Hat ein Übergriff in der Kita stattgefun-
den, ist dies meist für alle Beteiligten 
eine starke emotionale Belastung.  Je 
nach Bedarf braucht es fachliche Bera-
tung z. B. in Form von Supervision. Falls 
sich ein Verdacht als nicht begründet 
darstellt, wird darüber hinaus alles un-
ternommen zur Rehabilitation der zu 
unrecht beschuldigten Person.

Vertrauen zurückgewinnen

Vertrauen ist eine wichtige Vorausset-
zung für eine gelingende Zusammenar-
beit im Team, einer guten Bildungs- und 
Betreuungsarbeit mit Kindern und einer 
guten Erziehungs- und Bildungspartner-
schaft mit Eltern.
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Das Wissen um Hilfs- und Beratungs-
angebote ist wesentlich für den pro-
fessionellen Umgang und eine wichtige 
präventive Maßnahme, sowohl Mitarbei-
tende als auch Eltern werden über Mög-
lichkeiten  informiert und beraten.

St. Gregor Jugendhilfe, Meitingen:
Sitz unserer insofern erfahrene Fach-
kräfte Frau Zahn und Frau Sölch. Jugend-
arbeiterin Jessica Weglehner betreut das 
Angebot an der Grundschule Norden-
dorf  zur Persönlichkeitsentwicklung jun-
ger Menschen.

KoKi – Netzwerk frühe Kindheit wer-
den wie folgt beschrieben: „Die koordi-
nierenden Kinderschutzstellen – Netz-
werk frühe Kindheit (KoKi) haben die 
Aufgabe, auf der örtlichen Ebene früh-
zeitig und präventiv Risiken und Gefähr-
dungen im Aufwachsen von Kindern in 
Familien zu erkennen und notwendigen 
Unterstützungsbedarf zu gewährleis-
ten.  Sie sind institutionell als wichtige 
Bestandteile der steuernden und fami-
lienunterstützenden Funktionen der Ju-
gendämter eingerichtet. Sie sollen dazu 
beitragen, etwaige Hemmschwellen bei 
den Familien und den Netzwerkpartnern 
gegenüber Angeboten der Kinder- und 
Jugendhilfe abzubauen und zu Inan-
spruchnahme ihrer Hilfen ermutigen. 
Die fachliche Aufmerksamkeit der KoKi 
gilt einer gelingenden Bewältigung der 
Entwicklungsaufgaben von Kindern ins-
besondere in den ersten besonders sen-
siblen Lebensjahren. Entscheidend ist, 
dass mögliche Risiken frühzeitig erkannt, 
die Eltern in ihrer Erziehungskompetenz 
gestärkt werden und ihnen notwendige 
Unterstützungsangebote zukommen.“

ZUSAMMENARBEIT MIT 
EXTERNEN FACHSTELLEN

Mobile, sonderpädagogische Hilfen

Frühförderstelle der Hessing Stiftung, 
Josefinum Augsburg

Beratungsstellen der Diakonie z. B. für 
Alleinerziehende

Aufsichtsbehörde: Jugendamt

Für unsere Waldgruppe: 
CRS grüntechnik GmbH
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ANHANG
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Unsere kommunale Kindertageseinrichtung „Schmutterzwerge“ gewährleistet einen siche-
ren Raum, in dem sich Kinder wohlfühlen und bestmöglich entwickeln können.

Dies soll in einem Rahmen stattfi nden, der sowohl den Mitarbeitenden, als auch den Anver-
trauten Sicherheit und Schutz vor (sexualisierter) Gewalt bietet. Ein von Achtsamkeit gepräg-
tes Klima, eine Haltung, die von transparentem, einfühlsamem und dabei grenzwahrendem 
Handeln, vom wachsamen Hinsehen und off enem Ansprechen lebt, sind dafür Vorausset-
zung.

Die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen sowie die ehrenamtlich Tätigen verpfl ichten sich zu 
folgendem Verhaltenskodex, der die Regeln für einen gewaltfreien, Grenzen achtenden und 
respektvollen Umgang festlegt:

Angemessener Umgang mit Nähe und Distanz

In der Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern geht es uns darum, ein adäquates Verhältnis 
von Nähe und Distanz zu schaff en. Die Beziehungsgestaltung muss der jeweiligen Situation 
entsprechen und stimmig sein. Eine professionelle Haltung ermöglicht unseren pädagogi-
schen Fachkräften verbale und nonverbale Signale der Kinder wahrzunehmen und die eige-
ne Handlung daran anzupassen. Wir reagieren empathisch auf die Bedürfnisse des Kindes. 
Bereiche in denen wir den Kindern besonders nahe sind werden benannt und geregelt: das 
sind insbesondere Situationen beim Essen, Wickeln/Toilettengang, Schlafen, trösten, Gebor-
genheit vermitteln etc.
Bei körperlicher Nähe im Rahmen unserer Tätigkeit sind Achtsamkeit und Zurückhaltung 
geboten und der Wille der Kinder ist jederzeit zu respektieren.
Zur Stärkung der Persönlichkeit werden die Buben und Mädchen bei uns nicht klein gehal-
ten. Das pädagogische Personal nimmt Abstand von Kosenamen und Verniedlichungsfor-
men von Namen.

Aus diesem Grund gilt:

• Ich sorge für Angemessenheit bei Körperkontakt.
• Ich respektiere und achte die Privat- und Intimsphäre der Kinder.
• Ich lasse so viel Selbstständigkeit wie möglich zu, und biete so viel Unterstützung wie 

nötig an.
• Das Kind darf die Person (nach Möglichkeit) bestimmen, die es zum Wickeln oder zum 

Toilettengang begleitet.
• Führt das Kind selbstständig den Toilettengang aus, kündige ich mein Eintreten in den 

Sanitärbereich an und befrage das Kind, ob es von mir Hilfe benötigt.
• Zum Nase putzen bzw. Mund abwischen erfrage ich die Hilfestellung bzw. kündige ich 

diese an.

Verhaltenskodex der Kita „Schmutterzwerge“
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Kommunikation und Interaktion – Sprache und Wortwahl

Die Fachkräfte unserer Kita sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. Es ist uns ein wichtiges 
Anliegen, jedem mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen.
Kommunikation und Interaktion kann Menschen zutiefst verletzen und demütigen. Verbale 
und nonverbale Interaktionen müssen der jeweiligen Situation und unserem Auftrag ent-
sprechen und auf die Zielgruppe und deren Bedürfnisse angepasst sein.

Aus diesem Grund gilt:

• Meine Sprache und Wortwahl ist von Wertschätzung, Offenheit und Toleranz geprägt. 
Ich dulde keine sexistischen, rassistischen, diskriminierenden oder gewalttätigen Äuße-
rungen.

• Meine sprachlichen Äußerungen bzw. die Wörter, die ich verwende, sind nicht abwer-
tend, herabwürdigend oder ausgrenzend.

• Meinem Gesprächspartner (Kind, Eltern, Kollege*in) bringe ich ehrliches Interesse entge-
gen und achte auf gute Gesprächskultur.

• Ich respektiere unterschiedliche Meinungen.
• Konflikte kläre ich direkt, zeitnah und ehrlich. 

Gestaltung der Räume

Unsere hellen und gemütliche Räume laden zum Wohlfühlen ein. Mobiliar und pädagogi-
sches Material ist so konzipiert, dass es zu Spiel und Phantasie anregt.
Für die Gestaltung einer strukturierten und pädagogisch gut vorbereiteten Lernumgebung 
ist das Team verantwortlich. Kinder haben auch mal das Bedürfnis sich zurückzuziehen. Da-
her schaffen wir bewusst Möglichkeiten sich zu „verstecken“.

Aus diesem Grund gilt:

• Ich halte die Räume/ Spielsachen der Kinder in gutem Zustand und achte auf Ordnung. 
• Ich achte auf Gefahren durch beschädigtes Spielmaterial oder durch defekte Spielgeräte 

im Innen- und Außenbereich der Kita und handle bei Bedarf unverzüglich in Absprache 
mit der Kitaleitung.

• Ich kenne „Versteckte Ecken“ und begleite Kinder dort indirekt aber aufmerksam.

Mahlzeiten

Während der Mahlzeiten herrscht eine angenehme, entspannte Atmosphäre.
Die Kinder portionieren ihre Mahlzeiten selbstständig und entscheiden selbst, wieviel sie 
essen möchten.
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Aus diesem Grund gilt:

• Ich übe keinen Zwang beim Essen aus.
• Ich achte auf eine ansprechende und entspannte Atmosphäre, lasse dem Kind möglichst 

die Zeit die es braucht.
• Ich leite die Kinder beim Benutzen von Besteck an.
• Ich bin mir meiner Vorbildfunktion bewusst und lebe den Kindern eine angemessene 

Tischkultur beim „pädagogischen Happen“ vor.

Pädagogische Konsequenzen

Wir unterstützen die Kinder dabei Konflikte gewaltfrei zu lösen. Es ist uns wichtig, dass Kin-
der individuelle Bedürfnisse von sich und anderen, erkennen und respektieren. Wir beglei-
ten die Kinder dabei adäquate Lösungsmöglichkeiten zu finden und damit ihre sozialen 
Kompetenzen zu erweitern.
Handelt ein Kind nicht angemessen stehen Grenzsetzungen immer im direkten Bezug zum 
Fehlverhalten und müssen vom Kind nachvollziehbar sein. Wir handeln nach dem Vier- Au-
gen- Prinzip. Bei Konflikten, die Fremd- und Eigengefährdung darstellen, kann es notwendig 
sein ein Kind zu begrenzen. Dabei ist es sinnvoll sich Unterstützung der Kollegen zu holen 
um die Notwendigkeit bezeugen zu können.

Aus diesem Grund gilt:

• Ich begleite Kinder bei Fehlverhalten fehlerfreundlich, im angemessenen Ton und gehe 
ins klärende Gespräch.

• Ich mache keine Schuldzuweisungen
• Notwendige Grenzsetzungen stehen immer im direkten Bezug zum Fehlverhalten
• Ich handle nach dem „Vier- Augen- Prinzip“ wenn nötig.
• Ich dokumentiere massive Konfliktsituationen und mach sie für die Eltern transparent.

Prävention als Erziehungshaltung

Prävention setzt im Alltag an, orientiert sich an den Kinderrechten und ist geprägt von Res-
pekt und Achtsamkeit. Die Kinder können im Alltag und in allen Bildungs- und Erziehungsbe-
reichen mitgestalten und mitbestimmen. Ziel ist es, Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken 
und für einen sicheren Ort – eine sichere Kita zu sorgen.
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Aus diesem Grund gilt:

• Ich beteilige die Kinder alters- und situationsbezogen angemessen an den sie betreffen-
den Belangen.

• Ich bin mir meiner Position bewusst und reflektiere mein Verhalten insbesondere im 
Hinblick auf größtmögliche Autonomie der Kinder. 

• Ich überprüfe immer wieder Grenzen und Regeln, diese dienen dem Schutz der Kinder.

Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken

Mit Fortschreiten der Digitalisierung gewinnt der sorgfältige Umgang mit sozialen Netzwer-
ken und digitalen Medien zunehmend an Bedeutung. Mobile Telefone, Tablets und Co. sind 
heutzutage aus der Lebenswelt der Erwachsenen sowie der Kinder kaum mehr wegzuden-
ken. Kommen sie beruflich  zum Einsatz, gelten besondere Rechte.

Aus diesem Grund gilt:

• Ich wahre aktiv Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und Urheberrecht. 
• Ich beachte bei selbst aufgenommenen Fotos und Videos das „Recht am eigenen Bild“.
• Ich beachte, dass bei Fotos von Minderjährigen, für deren Verwendung immer das vorhe-

rige schriftliche Einverständnis der Eltern/Personensorgeberechtigten vorliegen muss.
• Während der Dienstzeit mach ich nur in notwendigen Ausnahmefällen, Gebrauch vom 

privaten Mobiltelefon.

Zusammenarbeit im Team

Die pädagogischen Mitarbeiter*innen arbeiten als Team in gegenseitiger Akzeptanz und 
Wertschätzung zusammen und haben ein gemeinsames Grundverständnis einer anerken-
nenden und unterstützenden Teamkultur.

Aus diesem Grund gilt:

• Ich gebe konstruktive Rückmeldungen und bringe mich im Team aktiv ein.
• Ich lebe eine positive Fehlerkultur.
• Ich spreche mögliche Grenzüberschreitungen direkt oder im Team an und beziehe, wenn 

nötig, die Leitung mit ein.
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Zulässigkeit von Geschenken

Es gehört zu den Aufgaben des Fachpersonals, den Umgang mit Geschenken reflektiert und 
transparent zu gestalten.

Aus diesem Grund gilt:

• Ich mache keine „Privatgeschenke“ an Kinder.
• Ich fordere keine Geschenke ein und gewähre keine Vorteile für erhaltene Geschenke.
• Bei der Annahme von Geschenken halte ich mich an die Regelungen des Trägers.
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Selbstverpfl ichtungserklärung im Rahmen 
meiner pädagogischen Tätigkeit in der 
Kindertagesstätte „Schmutterzwerge“ 
(Gemeinde Nordendorf)

Name

Vorname

Anschrift & Hausnr.

PLZ & Wohnort

Mein pädagogisches Wirken orientiert sich am sozialen Menschenbild und ist von Respekt, 
Wertschätzung und Vertrauen geprägt. Insbesondere gegenüber den uns anvertrauten Kin-
dern verpfl ichte ich mich zu einem Grenzen achtenden Verhalten:

1. Meine Arbeit ist geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. Die Rechte und Würde Aller 
werden von mir geachtet.

2. Ich gehe verantwortungsbewusst und achtsam mit Nähe und Distanz zu den uns Anver-
trauten um. Die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen werden von mir respektiert. 
Körperkontakt fi ndet in angemessener Weise statt.

3. Mein Handeln als pädagogische Fachkraft ist nachvollziehbar und ehrlich und ich bin mir 
meiner Vertrauens- und Autoritätsstellung bewusst. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus.

4. Diskriminierendes, gewalttätiges und grenzüberschreitendes (sexualisiertes) Verhalten 
in Wort oder Tat werde ich nicht tolerieren. Dagegen wird aktiv Stellung bezogen. Wer-
den Grenzverletzungen wahrgenommen, bin ich verpfl ichtet, die notwendigen und an-
gemessenen Maßnahmen zum Schutz der Betroff enen einzuleiten.

5. Ich bin mir dessen bewusst, dass jegliche Form von (sexualisierter) Gewalt disziplinari-
sche, arbeitsrechtliche und gegebenenfalls strafrechtliche Folgen hat.
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Für das pädagogische Personal:

Ich weiß, wo ich mich beraten lassen kann. Ich nehme Hilfe zur Klärung und Unter-
stützung in Anspruch.

Ich habe das Schutzkonzept meiner Einrichtung gelesen und verpflichte mich, die-
ses im Alltag umzusetzen.

Ich habe den Verhaltenskodex meiner Einrichtung erhalten und verpflichte mich da-
nach zu handeln.

Für Leitungen: 

Ich bin mir meiner Verantwortung als Leitung für die Umsetzung des Schutzkon-
zepts im Alltag bewusst und verpflichte mich, dieses gemeinsam mit dem Team fort-
zuschreiben und weiterzuentwickeln. 

Neue Mitarbeitende werden von mir über das Schutzkonzept und den Verhaltens-
kodex in Kenntnis gesetzt.  

Ort, Datum

Unterschrift
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Merkblatt zu Meldepfl icht nach §47 S. I Nr. 2 SGB VIII

§ 47 S.1 Nr. 2 SGB VIII bestimmt, dass der zuständigen Behörde (Aufsicht bei LRA oder Stadt) 
Ereignisse und Entwicklungen in einer Einrichtung gemeldet werden müssen, die sich in 
erheblichem Maße auf das Wohl von Kindern und Jugendlichen auswirken bzw. auswirken 
können oder den Betrieb der Einrichtung gefährden („... geeignet sind, das Wohl der Kinder 
... zu beeinträchtigen“).

Die Meldepfl icht besteht neben der zu § 8a SGB VIII besonders dann, wenn

a) Fehlverhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und durch diese verursachte
Gefährdungen der zu betreuenden Kinder
• Unfälle mit Personenschäden
• Aufsichtspfl ichtverletzungen
• versuchte oder begünstigte Übergriff e/Gewalttätigkeiten
• sexuelle Gewalt
• unzulässige Strafmaßnahmen, herabwürdigende Erziehungsstile, Verletzung der Rechte 

von Kindern

Beispiele: Eine Mitarbeiterin schlägt Kinder, zwingt diese zum Essen, ...

b) Straftaten bzw. Strafverfolgung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

c) Gefährdung, Schädigung durch zu betreuende Kinder
• gravierende, selbstgefährdende Handlungen
• Selbsttötungsversuche oder Selbsttötung
• Sexuelle Übergriff e

Beispiele: Kinder verletzten sich untereinander erheblich oder sexuelle Übergriff e unter den 
Kindern (Doktorspiele laufen aus dem Ruder)

d) Katastrophenähnliche Ereignisse
• Feuer
• Explosionen
• erhebliche Sturmschäden mit massiver Beeinträchtigung 

des Gebäudes oder Hochwasser

e) Besonders schwere Unfälle von Kindern, auch wenn sie nicht mit Fehlverhalten des 
AufsichtspersonaIs in Zusammenhang stehen.

Beispiel: Kind fällt vom Klettergerüst und verletzt sich schwer

Zur besseren Einordnung dieser Vorkommnisse: Hierunter fallen nicht alltägliche, akute Er-
eignisse oder anhaltende Entwicklungen über einen gewissen Zeitraum, die sich in erhebli-
chem Maße auf das Wohl von Kindern auswirken bzw. sich auswirken können.



 

 

 
Meldepflicht gem. § 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII 
Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen 
zu beeinträchtigen 

 
 
 
 
 
 
 

 Erstmeldung 

Anschrift / Telefon 
 
 
Tel.: 
 

Name der Leitung 
 
 

Träger: Name des Ansprechpartners 
 
Tel.: 
 

 
 
 

 
Angaben zum Ereignis: 
Was ist vorgefallen? 
 
 
 
Wann? 
 
 
Wo? 
 
 
Wer war beteiligt? 
 
 
Welche Sofortmaßnahmen wurden eingeleitet? 
 
 

 
 

             
Ort, Datum       Unterschrift des Trägers 

 

 

 
Telefon:       
Telefax:       
E-Mail: 
      
 
 

  Ort   ,    Datum    

 
Ansprechpartner: 
      

 
   Anschrift    
 
 

:  
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§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefahrdung des Wohis eines Kindes oder
Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefãhrdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkràfte
einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage
gesteilt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in
die Gefàhrdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich
ist, sich dabei einen unmiftelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönhichen Umgebung zu
verschaffen. Halt das Jugendamt zur Abwendung der Gefahrdung die Gewährung von Hilfen für
geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.
(2) Halt das Jugendamt das Tatigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht
anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der
Abschätzung des Gefàhrdungsri.sikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die
Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet rden, so st das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder
den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
(3) Soweit zur Abwendung der Gefahrdung das Tätigwerden anderer Leistungstrager, der Einrichtungen
der Gesundheitshiife oder der Poiizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die lnanspruchnahme durch
die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. 1st em sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die
Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaitet das Jugendamt die
anderen zur Abwendung der Gefahrdung zustandigen Stelien seibst em.
(4) In Vereinbarungen mit den Trágern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem
Buch erbringen, ist sicherzustelien, dass

deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaftspunkte für die Gefährdung eines von
ihnen betreuten Kindes oder Jugendiichen eine Gefährdungseinschàtzung vornehmen,

2.
bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen
wird sowie

3.
die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die
Gefàhrdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des
Kindes oder Jugend lichen nicht in Frage gestelit wird.

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit
erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei
den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für
erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefahrdung nicht anders abgewendet
werden kann.
(5) Werden einem ärtlichen Tràger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines
Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewãhrung von Leistungen zuständigen
örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei
Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soil rn Rahrnen eines Gespräches
zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Trager erfoigen, an dern die Personensorgeberechtigten
sowie das Kind oder der Jugendiiche beteiiigt werden solien, soweit hierdurch der wirksarne Schutz des
Kindes oder des Jugendiichen nicht in Frage gestelit wird.
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Dienstanweisung

Zum Verfahren bel der Wahrnehmung eines Verdachts auf
Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 8a SGB VIII

1. Verdachtsmomente (siehe Anlage Hinweise) werden von einer Fachkraft im Rahmen
ihrer Tatigkeit in der Kindertagesseinrichtung wahrgenommen.

2. Diese Wahrnehmungen werden dokumentiert und umgehend der direkten
Vorgesetzten mitgeteilt.

3. In einer koilegialen Beratung mit der Vorgesetzten wird die Situation eingeschatzt und
dokumentiert.
Wenn der Verdacht eines Gefahrdungsrisikos nicht ausgeräumt werden kann, st eine
Einschatzung des Gefährdungsrisikos rn Zusammenwirken mit der vom Träger
benannten insoweit erfahrenen Fach kraft (u ber das Fami Iienzentru m Meitingen)
zeitnah anzuberaumen.

4. Die Verfahrensdauer hängt von der Schwere der Gefährdung ab egroRer die
Gefährdung desto kürzer das Verfahren)

5. Die insoweit erfahrene Fachkraft berät die fallführende Fachkraft hinsichtlich des
weiteren Vorgehens. Die Eritscheidung über das weitere Vorgehen Iiegt bei der
faliführenden Fachkraft und deren Vorgesetzen.

6. Weitere Rucksprachen mit der insoweit erfahrenen Fachkraft sind im Verlauf des
Verfahrens mäglich, insbesondere wenn em Schutzkonzept aufgestellt wurde.

7. Zur Dokumentation des beschriebenen Verfahrens st das vorliegende
Protokoliformular zu verwenden

Die Dienstanweisung wird vom Träger in der jeweiligen Einrichtung erteilt



zum Schutzauftrag bel Kindeswohigefährdung
gem. § 8a und 72a SGB VIII

1. Allgemeiner Schutzauftrag

AMgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe st es, Kinder und Jugendliche davor zu bewahren,
dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder eine Vernachlässigung
Schaden ereiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohi zu schützen.

2. Hancflungsschritte

(1) Nimmt die Fachkraft gewichtige Anhaltspunkte (siehe beigefUgte Hinweise) wahr, teilt sie diese der
zuständigen Leitung mit.

(2) Wenn die Vermutung eines gewichtigen Anhaltspunkts für em Gefahrdungsrisiko im Rahmen einer
kollegialen Beratung nicht ausgeraumt werden kann. st die Abschätzung des Gefährdungsrisikos unter
Einbeziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft (siehe Zustandigkeitsliste) formell vorzunehmen.

(3) Werden Jugendhi!f&eistungen zur Abwendung des Gefährdungsrisikos für erforderlich gehaten
(z.B. Gesundheitshilfe, MaRnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz), so ist bei den
Personensorgeberechtigten auf die Jnanspruchnahme soicher Leistungen hinzuwirken.

(4) Werden zurAbwendung des Gefahrdungsrisikos andere MafThahmen für erforderlich gehalten (z. B.
Gesundheitshilfe, MalThahmen nach dem Gewaitschutzgesetz), so ist bei den
Fersonensorgeberechtigten auf deren I nanspruchnahme h inzuwirken,

(5) Der Trager unterrichtet das Jugendamt, wenn die für erforderlich gehaltenen und von den
Fersonensorgeberechtigten akzeptierten Jugendhilfeleistungen nach Abs. 3 und andere MaRnahmen
nach Abs. 4 von ihm selbst nicht angeboten werden
Der Träger unterrichtet das Jugendamt unverzüg!ich. wenn JugendhitfemaRnahmen nach Abs. 3 oder
andere Maanahmen nach Abs. 4 nicht ausreichen oder die Personenberechtigten nicht in der Lage oder
nicht bereit sind, sie in Anspruch zu nehmen.

(6) Der Trager steilt durch geeignete MaRnahmen die Einhaltung dieser Handlungsschritte sicher.

(7) Weitergehende Vereinbarungen zwischen dem Jugendamt und dem Träger zur Erbringung von
HHfen zur Erziehung nach SGB VIU bleiben von diesen Regelungen unberührt.

3. nhaIt und Umfang der Mitteilung an das Jugendamt

Die Mitteilung an das Jugendamt enthält mindestens und soweit dem Träger bekannt:
- Name, Anschrift, ggf. abweichender Aufenthaitsort des Kindes oder Jugendlichen;
- Name, Anschrift ggf. abweichender Aufenthaitsort der Eltern und anderer

Personensorgeberechtigten;
- beobachtete gewichtige Anhaltspunkte
- Ergebnis derAbschätzung des Gefährdungsrisikos;

Stand Juli 2013



- bereits getroffene und für erforderlich gehaltene weitere Ma(Thahmen
- Beteiligung der Fersonensorgeberechtigten sowie des Kindes oder Jugendlichen, Ergebnis der

Beteiligung;
- beteiligte Fachkräfte des Trager, ggf. bereits eingeschaltete weitere Träger von MaRnahmen;
- weitere Beteiligte oder Betroffene.

4. Enbeziehung der Personensorgeberechtigten

Der Trager steHt sicher, dass die Personensorgeberechtigten einbezogen werden, soweit hierdurch der
wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gesteilt wird ( 8a Abs. 1 Satz 2
SGB VIH).

5. Einbeziehung des Kindes oder des Jugendlichen

Der Träger beachtet die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gemaI § 8 SGB VIII (insbesondere
altersgerechte Beteiligung, Aufklarung über Rechte). Davon kann rn Einzelfall nur abgewichen werden,
wenn durch die Einbeziehung hr wirksamer Schutz in Frage gestellt werden würde ( 8a Abs. 1 Satz 2
SGB VIII).

6. Dokumentation

Die pädagogischen Fachkräfte sind verpflichtet, die Wahrnehmung der Aufgaben und Verpflichtungen
im Rahmen des Schutzauftrages umgehend schriftlich und nachvollziehbarzu dokumentieren.
Dabei müssen aIIe Verfahrensschritte dokumentiert werden. Die Dokumentation des einzelnen
Verfahrensschrittes muss folgendes beinhalten:

- beteiligte Fachkräfte
- zu beurteilende Situation
- Ergebnis der Beurteilung
- Art und Weise der Ermessensausübung
- weitere Entscheidungen

TT' - Definition der Verantwortlichkeit für den nãchsten Schritt
- Zeitvorgaben für Uberprüfungen

7. Verpflichtung zur Vorlage von FUhrungszeugnissen

Der Träger muss sicherstellen, dass er für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nur Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beschäftigt, die die persönliche Eignung für diese Tatigkeit nachweisen können.
Alle pädagogischen Mitarbeiter müssen deshaib zu Beginn ihrer Tãtigkeit und danach alle 5 Jahre
em aktuelles FUhrungszeugnis vorlegen.

Stand Juii 2013



Anhaltspunkte beim Kind oder Jugendlichen

1. Nicht plausibel erklärbare sichtbare Verletzungen (auch Selbstverletzungen)

2. Körperliche oder seehsche Krankheitssymptome (z.B. Einnässen, Angste, Zwange, ...)?

3. Unzureicheride Flüssigkeits- oder Nahrungszufuhr?

4. Fehlende, aber notwendige àrztflche Vorsorge und Behandlung?

5. Zufuhrung der Gesundheit gefahrdender Substanzen?

6. Für das Lebensalter mangelnde Aufsicht?

7. Hygienemängel (z.B. Körperpflege, Kleidung, )?

8. Unbekannter Aufenthalt (z.B. Weglaufen, Streunen.

9. Fortgesetzte, unentschuldigte Schulversäumnisse oder fortgesetztes unentschuldigtes Fernbleiben von

der Tageseinrichtung?

10. Gesetzesverstöfe?

Anhaltspunkte in Familie und Lebensumfeld

11. Gewalttätigkeiten in der Familie?

12. Sexuelle oder krimirielle Ausbeutung des Kindes oder Jugendlichen?

13. Eltern psychisch oder suchtkrank, karperlich oder geistig beeintrachtigt?

14. Familie in finanzieller bzw. materieller Notlage?

15. Desolate Wohnsituation (z.B. Vermül!ung, Wohnfläche, Obdachlosigkeit, ...)?

16. Traumatisierende Lebensereignisse (z.B. Verlust eines Angehörigen, Unglück, ...)?

17. Erziehungsverhalten und Entwicklungsforderurig durch Eltern schadigend?

18. Soziale Isolierung der Familie?

19. Desorientierendes soziales Milieu bzw. desorientierende soziale Abhàngigkeiten?

Anhaltspunkte zur Mitwirkungsbereitschaft und -fãhigkeit

20. Kindeswohlgefährdung durch Erziehungs- oder Persoriensorgeberechtigte nicht abwendbar?

21. Fehlende Problemeinsicht?

22. Unzureichende Kooperationsbereitschaft?

23. Mangelnde Bereitschaft Hilfe anzunehmen?

24. Bisherige Unterstutzungsversuche unzureichend?

25. Frühere Sorgerechtsvorfalle?

In den yam Bayerischen Landesjugeridamt herausgegebenen Sozialpadagogischen Diagnosetabellen
sind diese Anhaltspunkte berucksichtigt. Soweit in den Dienststellen andere diagnostische Instrumente,
Beobachtungslisten und dergleichen verwendet werden, sind sie auf Vo!lstándigkeit zu Uberprüfen.



St. Gregor
Region Nord

Kinder-, Jugend-
Bliensbach/Meitingen

und Familienhilfe

Sicherstellung des Schutzauftraqes nach 8a SGB VIII

Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung

(1) Der Trager stellt durch geeignete betriebliche MaRnahmen sicher, dass die pädagogischen
Fachkräfte seiner Einrichtung(en) über die gewichtigen Anhaltspunkte zur Kindeswohlgefahrdung
unterrichtet sind und hierbei mindestens die in Anlage 2 zu dieser Vereinbarung enthaitene Liste
wichtiger Anha!tspunkte beachtet wird,

(2) Der Träger stelit sicher, dass die von den pädagogischen Fachkräften bereits verwendeten
I diagnostischen Instrumente, Beobachtungslisten u nd dergleichen auf die voüständige Berücksichtigung

dieserAnhaltspunkte überpruft und ggf. angepasst werden.

Gewichtige Anhaltspunkte" (Auszug Anlage 2 der Vereinbarung)

Auslöser der Wahrnehmung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII sind 'gewichtige Anhaltspunkte" für
die Gefährdung des Wohis eines Kindes oder Jugendlichen. Gewichtige Anhaltspunkte für eine
Kindeswohlgefährdung sind Hinweise oder Informationen über Handlungen gegen Kinder und
Jugendliche oderLebensumstände, die das leibliche, geistige oder seelische Wohi des Kindes oder
Jugendlichen gefährden, unabhangig davon, ob sie durch eine missbräuchliche Ausübung der
elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes oder Jugendlichen, durch unverschuldetes
Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines Dritten bestehen (vgl. hierzu auch § 1666 BGB).

Als Kindeswohl gefahrdende Erscheinungsformen lassen sich grundsatziich unterscheiden
- körperliche und seelische Vernachlässigung,
- seelische Misshandlung,
- korperliche Misshandlung und
- sexuel!e Gewalt.

Fragen zur Gefährdungseinschätzung

Risikoeinschätzung 8 a SGB VIII

Anhaltspunkte für Fachkräfte zur besseren Erkennung von Gefährdungssituationen sind rn Wesentlichen rn
Erleben und Handein des jungen Menschen zu suchen sowie in der Wohn- und Familiensituation, dern elterlichen
Erziehungsverhalten, der Entwicklungsförderung traurnatisierenden Lebensereignissen sowie irn sozialen
Umfeld. Sie müssen in der Anwendung altersspezifisch betrachtet werden. Auf die besondere Situation
(chronisch) kranker und behinderter Kinder ist Rücksicht zu nehmen. Eine gro1e Rolle spielt auch die Fähigkeit
und Bereitschaft der Personensorge- und Erziehungsberechtigten zur Problemeinsicht, Mitwirkungsbereitschaft
und der Motivation, Hilfe anzunehrnen.



SichersteHung des Schutzauftrages nach 8a SGB VIII

Handlungsschritte

(1) Nimmt eine padagogische Fachkraft der Einrichtung(en) gewichtige Anhaltspunkte
wahr, teilt sie diese der zuständigen Leitung mit.

(2) Wenn die Vermutung eines gewichtigen Anhaltspunkts für em Gefahrdungsrisiko im
Rahmen einer kollegialen Beratung nicht ausgeraumt werden kann, ist die Abschatzung
des Gefahrdungsrisikos unter Einbeziehung elner insoweit erfahrenen Fachkraft formell
vorzunehmen.

(3) Werden Jugendhilfeleistungen zur Abwendung des Gefährdungsrisikos für erforderlich
gehalteri, die der Trager selbst erbringen kann, 1st bei den Personensorgeberechtigten auf

" die Inanspruchnahme solcher Leistungen hinzuwirken.

(4) Werden zur Abwendung des Gefahrdungsrisikos
- Jugendhi!feleistungen für erforderlich gehalten, die der Trager selbst nicht erbringen

kann, oder
- andere Ma1nahmen für erforderlich gehalten (z. B. Gesundheitshilfe, MalThahmen

nach dem Gewaltschutzgesetz), oder
- reichen diese Ma13nahmen nicht aus, oder
- sind die Personensorgeberechtigten nicht in der Lage oder bereit, solche MaRnahmen

in Anspruch zu nehmen,
unterrichtet der Trager unverzüglich das Jugendamt.

(5) Sofern elne Fachkraft des Jugendamts bei der Abschatzung des Gefahrdungsrisikos
nach Abs. 2 bereits beteiligt war, übernimmt das Jugendamt die Verantwortung für die wei-
teren Handlungsschritte.

(6) Der Trager steilt durch geeignete Ma1.thahmen die Einhaltung dieser Handlungsschritte
sicher.
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Region Nord 
Bliensbach/Meitingen 
 
 
 
Protokoll über die Risikoabschätzung  § 8a SGB VIII   
(erste Einschätzung in der Einrichtung) 
 
in der __________________________________________________ 
   (Name und Träger/Ort der Einrichtung) 
 
1. Feststellung eines Gefährdungsverdachts  

 
durch:  _________________________________________________________________________ 
am:  _________________________________ um:  ___________________________________Uhr 

 
1.1. Gefährdetes Kind: 

Name: ____________________ Vorname: _________________  geb.: _____________ 
Anschrift: _______________________________________________, Tel.: _________________ 

 
 
2. Beschreibung des Gefährdungsverdachts: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
3. Information an den direkten Vorgesetzten: 

 
Vorgesetzter:  _____________________________  am:  _________________________________ 
Kollegiale Beratung am:  ______________________ 
Teilnehmer: _____________________________________________________________________ 
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Ergebnis:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Anhaltspunkte für Gefährdungsrisiko ausgeräumt: 

 O ja   O nein (weiter im Protokoll) 

4. Erste Klärung der Dringlichkeit: 
 
4.1. Klärung der Schutzbedürftigkeit 

Alter des/der Kinder:  _____________________________________________________________ 
Entwicklungsstand: O gut, reif O normal O verzögert  O nicht bekannt 
Behinderung:  O nein  O ja,  _____________________________________________ 
Schutzfaktoren:  _________________________________________________________________ 
 
Schutzbedürftigkeit:  O sehr hoch O hoch  O normal O gering 
 

4.2. Akuter Notfall: 
O ja, weil  ______________________________________________________________________ 
O nein, weil  ____________________________________________________________________ 

4.3. Situation nicht akut gefährdend, weil: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Risikoabschätzung mit erfahrener Fachkraft kann/muss erfolgen innerhalb: 

O sofort O 1 Tag O 2-4 Tagen O 1 Woche O max. 2 Wochen 
 
5.  Vereinbarter Termin für ausführliche Risikoabschätzung:  __________ 
 
Vorgesehene Teilnehmer: _________________________________________________________ 
    _________________________________________________________ 
 
Unterschriften: 
   _______________________________________________________________ 
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